
Eine schöne Perspektive. STANDARD LIFE

Das Leben steckt voller Abenteuer.

Die innovative Kinderversicherung



Kinder erforschen ihre Welt. Mit eigenen Augen.
Vorwitzig und ungeniert. Immer weiter werden
die Felder, in denen sie untersuchen, beobach-
ten, experimentieren.

Und Sie denken über den besten Rundum-
schutz Ihres kleinen Abenteurers nach. Reicht
eine private Unfall- bzw. Kinderinvaliditätsver-
sicherung oder doch besser eine kombinierte
Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung?
Eine Ausbildungsversicherung für später kann
auch nicht früh genug angespart werden. Und
nicht zuletzt Ihr eigener Versicherungsschutz...

All dies gibt es zusammen in einem Paket: in
GO! – der innovativen Kinderversicherung von
Standard Life: 

Doppelt gemoppelt

Bei GO! haben Sie Rundumschutz für Ihr Kind:
umfassende, jeweils altersgerechte Risikoab-
sicherung und zugleich Kapitalaufbau für später.

Eine weitere Besonderheit: GO! versichert nicht
nur Ihr Kind, sondern einen Erwachsenen gleich
mit.

Konkret sieht das folgendermaßen aus:

Schon mit einem Monatsbeitrag von € 75 in-
vestieren Sie in das innovative GO!-Paket für
Ihr Kind. Sogar Großeltern und Paten können
als Beitragszahler den Rundumschutz ihrer
Lieben unterstützen. Die Spardauer endet, wenn
das Kind 22 Jahre alt ist.

Sie können Ihr Kind bereits im Alter von 6 Mo-
naten mit GO! absichern. Das Höchsteintritts-
alter liegt bei 10 Jahren. 

Zugleich wird ein Erwachsener – zum Beispiel
Sie selbst – mitversicherte Person und Versiche-
rungsnehmer. Dieser kann bis zu 42 Jahre älter
sein als das Kind. 

Der Schutzgedanke bei GO!:

• Wird Ihr Kind durch einen Unfall oder durch 
die Folgen einer schweren Krankheit invalide 
oder erwerbsunfähig, kommt sofort eine mo-
natliche Rente zur Auszahlung, die jährlich 
mit 3% dynamisiert wird. 

• Damit das zweite Ziel von GO! – der Kapital-
aufbau – nicht unterbrochen wird, übernimmt
Standard Life für die Dauer der Invalidität 
bzw. Erwerbsunfähigkeit die Beitragszahlung,
bis das Kind 22 Jahre alt wird. 

• Wird der mitversicherte Erwachsene berufs-
unfähig oder stirbt, läuft GO! automatisch 
für das Kind weiter, denn auch in diesem
Fall übernehmen wir die Beitragszahlung, 
bis das Kind 22 Jahre alt wird, damit die
Leistungen erhalten bleiben.

Immer dabei. Egal, was kommt.

Invalidität
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für später
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unfähigkeit



GO! überzeugt beim Kapitalaufbau:

Neben dem Risikoschutz, der sich beim Heran-
wachsen des Kindes sinnvoll anpaßt, sorgt GO!
für ein zweites, finanzielles Standbein: der ren-
ditestarke Kapitalaufbau bis zum 22. Lebens-
jahr des Kindes.

Der Sparprozeß steht dabei ganz im Zeichen
der Investmentkompetenz von Standard Life.
Die GO!-Beiträge werden nämlich in einen
äußerst effizienten Anlagemix mit einem höhe-
ren Aktienanteil als bei deutschen Lebensver-
sicherungen üblich investiert. Zugleich reduziert
unser Glättungsverfahren Smoothing den Einfluß
kurzfristiger Kursschwankungen. Auf diese Weise
nimmt GO! ohne größere Risiken an der lang-
fristigen Entwicklung der Märkte teil.

GO! kann zur flexiblen Altersvorsorge
werden:

Wird am 22. Geburtstag Ihres Kindes die Spar-
leistung nicht benötigt, erlischt GO! nicht.
Das angesparte Kapital bleibt weiter investiert –
längstens bis zum 75. Geburtstag der versicher-
ten Person (des ehemaligen Kindes). GO! wird
somit zu einem Altersvorsorgeprodukt.

Dabei zeigt sich GO! äußerst flexibel, denn der
Zeitpunkt, ab dem Sie über das Geld verfügen
möchten, kann zwischen dem 22. und 75. Le-
bensjahr der versicherten Person beliebig aus-
gewählt werden. Dieser Zeitpunkt, Leistungs-
datum genannt, läßt sich flexibel verschieben. 

Natürlich besteht auch die Möglichkeit, daß
am 22. Geburtstag des Kindes ein Teil der an-
gesparten Summe aus GO! entnommen wird –
maximal 80% des Deckungskapitals. Der im
Spartopf verbleibende Rest des Kapitals bleibt
dann bis zum gewünschten Leistungsdatum
weiter investiert.

Befindet sich das Kind noch in der Ausbildung,
kann es dabei voll gegen Erwerbsunfähigkeit
versichert bleiben, bis es 27 Jahre alt wird.
Einzige Bedingung: Es wurden nicht mehr als
80% des Deckungskapitals entnommen.

Wenn das Kind zum ersten Mal in einen Beruf
einsteigt, kann es übrigens unter bestimmten
Bedingungen einen Versicherungsvertrag mit
Todesfallschutz und Berufsunfähigkeitsabsiche-
rung abschließen – und zwar ohne eine erneute
Gesundheitsprüfung. 

Auch beim Erreichen des gewünschten Lei-
stungsdatum zeigt sich GO! sehr flexibel: Es
kann gewählt werden zwischen der einmaligen
Kapitalabfindung oder einer lebenslangen mo-
natlichen Rente.

Vereinbaren Sie eine Beitragsdynamik von 5%,
so sorgen Sie von Anfang an dafür, daß die
Leistungen sowohl beim Risikoschutz als auch
beim Sparvorgang während der Beitragszah-
lungsdauer steigen können.

wächst mit.
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Standard Life Versicherung

Zweigniederlassung Deutschland der

The Standard Life Assurance Company

Lyoner Straße 15

60528 Frankfurt/Main

Hotline: 01802-21 47 47

Fax: 069-66 57 21 10

kundenservice@standardlife.de

www.standardlife.de

Unsere Niederlassung in Frankfurt/Main steht Ihnen für 
weitere Informationen montags bis freitags von 8.30 bis
18.00 Uhr zur Verfügung.


